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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Keinen Anlass zu Diskussionen gaben die Änderungen im Krankenversicherungs- sowie
im Unfallversicherungsgesetz (92.057-30), wonach die Prämien für Männer und Frauen
gleich auszugestalten sind und eine "Leistungsaushilfe" unter den EWR-Staaten
eingeführt wird. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.10.1992
MARIANNE BENTELI

Im Rahmen der Revision des Datenschutzgesetzes entschied sich die SPK-NR im August
2019, den Bundesrat mit sechs Motionen (Mo. 19.3960, Mo. 19.3961, Mo. 19.3962, Mo.
19.3963, Mo. 19.3964, Mo. 19.3965) – erstere fünf im Sozialversicherungsbereich –
aufzufordern, die Datenschutzbestimmungen in verschiedenen Bundesgesetzen zu
vervollständigen. 

In der Motion 19.3960 fordert die Kommission, dass die kontrollierenden und
beaufsichtigenden Organe gemäss KVAG zukünftig den privaten Krankenversicherungen
die für die «Koordination ihrer Beurteilung und Berechnung von Leistungsansprüchen»
nötigen Daten – inklusive Personendaten – müssen zukommen lassen können. Dieselbe
Forderung stellte die Kommission in der Motion 19.3964 für die privaten
Unfallversicherungen. Der Bundesrat empfahl beide Motionen zur Ablehnung, da die
Datenweitergabe im KVAG und UVG mit Einwilligung der Versicherten heute schon
zulässig sei. Eine generelle Ermächtigung zur Datenweitergabe unter anderem an die
Zusatzversicherungen lehne er aber aufgrund der Sensibilität der Gesundheitsdaten ab.

Mit den Motionen 19.3961 und 19.3963 soll erreicht werden, dass die mit der
Durchführung des UVG, des KVG und des KVAG betrauten Organe zukünftig auch Case-
Management-Massnahmen durchführen könnten, die bisher nicht zu ihrem
Aufgabenkatalog gehört hatten. Nach Erteilung der Berechtigung durch die Betroffenen
sollten sie entsprechend auch zur Bearbeitung von Personendaten berechtigt werden.
Bisher dürften Personendaten zu diesem Zweck nur ausnahmsweise und im Einzellfall
bearbeitet werden, was die Wirksamkeit der Case-Management-Massnahmen
reduziere. Zudem solle bei Verabschiedung der Revision des Datenschutzgesetzes eine
gesetzliche Grundlage für Profiling erstellt werden. Der Bundesrat empfahl die
Ablehnung der Motionen. Eine Integration des Case-Managements in den UVG-
Leistungskatalog würde diese Möglichkeit, die heute nur in den wenigsten
Schadenfällen zur Anwendung komme, allen versicherten Personen eröffnen, was einen
«unüberschaubaren Mehraufwand» mit sich bringen würde. Da zudem die IV für
Integrationsmassnahmen nach Unfällen zuständig sei, würde ein solches Case-
Management-Obligatorium einen Dualismus zur IV darstellen. Schliesslich erachtete der
Bundesrat die bisherigen Berechtigungen der Unfallversicherungen zur
Datenbearbeitung als ausreichend. Im KVG hingegen seien zwar Case-Management-
Massnahmen möglich, grundsätzlich sei dies aber Aufgabe der Leistungserbringenden,
nicht der Versicherungen. Zudem seien auch hier die Berechtigungen zur
Datenbearbeitung ausreichend, während ein Profiling mit den sensiblen
Gesundheitsdaten der Versicherten nicht nötig und mit Verweis auf die Risikoselektion
nicht angezeigt sei.

Mit der Motion 19.3962 sollen das BVG und das UVG sowie allenfalls zusätzliche
Sozialversicherungsgesetze dahingehend geändert werden, dass die Zustimmung der
Versicherten zur Bekanntgabe ihrer Personendaten auch anders als schriftlich erfolgen
dürfen, da schriftliche Einwilligungen den elektronischen Geschäftsverkehr
behinderten. Der Bundesrat empfahl auch diese die Motion zur Ablehnung, da die
aktuelle Regelung eine Sicherheit für Unterzeichnende und Empfängerinnen und
Empfänger der Willenserklärung darstelle, was bei anderen Möglichkeiten nicht gegeben
sei. Hingegen sei eine elektronische Unterschrift der handschriftlichen bereits heute
gleichgestellt, hänge jedoch noch von einem staatlich anerkannten elektronischen
Identifizierungsmittel, wie es durch das E-ID-Gesetz geschaffen werden solle, ab. 2

MOTION
DATUM: 16.08.2019
ANJA HEIDELBERGER
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In der Wintersession 2019 behandelte der Nationalrat zwei Ordnungsanträge zu den
Motionen 19.3960 bis 19.3964, mit denen die SPK-NR Datenschutzbestimmungen in
verschiedenen Bundesgesetzen ergänzen wollte. So standen sich ein Ordnungsantrag
Barrile (sp, ZH) und ein Ordnungsantrag Rutz (svp, ZH) gegenüber. Angelo Barrile
verlangte, die Motionen von der Tagesordnung des Nationalrats vom 17. Dezember 2019
zu nehmen, da es sich dabei nicht um «rein datenschützerische Anliegen, sondern
vielmehr um die Ausweitung der Kompetenzen verschiedener Versicherer» handle. Ihre
Annahme hätte weitreichende Folgen im Bereich der Sozialversicherungen, weshalb die
SGK-NR zuständig werden und sich damit befassen solle. Auch Gregor Rutz verlangte
die Streichung der Geschäfte von der aktuellen Tagesordnung, wollte die Motionen aber
nicht fix der SGK zuweisen, dieser – und anderen Kommissionen – aber die Möglichkeit
zu einem Mitbericht geben und die Motionen entsprechend erst in der
Frühjahrssession 2020 behandeln. Mit 104 zu 87 Stimmen folgte der Nationalrat dem
Ordnungsantrag Rutz. 3

MOTION
DATUM: 16.12.2019
ANJA HEIDELBERGER

Zu der im Ordnungsantrag Rutz (svp, ZH) vorgesehenen Behandlung der verschiedenen
Motionen zur Ergänzung der Datenschutzbestimmungen in verschiedenen
Bundesgesetzen kam es nicht mehr. Mit 22 zu 0 Stimmen (bei 2 Enthaltungen)
beantragte die SGK-NR die Ablehnung der fünf Motionen der SPK-NR und reichte
stattdessen mit 13 zu 10 Stimmen eine eigene Motion zur Bearbeitung von
Personendaten in der Krankenversicherung ein (Mo. 20.3013). Die Staatspolitische
Kommission zog die fünf Motionen in der Folge noch vor deren geplanter Behandlung in
der Frühjahrssession zurück. 4

MOTION
DATUM: 11.03.2020
ANJA HEIDELBERGER

Erwerbsersatzordnung (EO)

In der Herbstsession 2021 lehnte der Ständerat eine Motion von Marina Carobbio
Guscetti (sp, TI) ab. Die Motionärin hatte eine Vereinfachung und Erweiterung der
Regelungen zur Wiedererlangung der Erwerbsfähigkeit in zahlreichen Gesetzen
gefordert, etwa im AVIG, IVG, UVG, EOG oder im VVG. Zudem verlangte sie eine
ergänzende Regelung für einen «Verdienstersatz bei Erwerbsausfall bei Personen in
atypischen und prekären Arbeitsformen, für Selbstständigerwerbende und für
Freischaffende in Theater und Film». Um zukünftig grosse finanzielle Probleme durch
Erwerbslücken aufgrund von Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Unfall bei den
Selbständigerwerbenden zu verhindern, solle ihr Versicherungsschutz und ihr
Verdienstausfall zukünftig garantiert werden. Der Bundesrat entgegnete in seiner
Stellungnahme, dass ein entsprechender Versicherungsschutz bei der IV und der EO
bereits gegeben sei, bei der Unfallversicherung und der Krankentaggeldversicherung
müssten sich die Selbständigerwerbenden hingegen freiwillig versichern, wie auch im
Rahmen des Postulats Nordmann (sp, VD; Po. 12.3087) noch einmal bestätigt worden
sei. Nicht möglich sei schliesslich eine Arbeitslosenversicherung für
Selbständigerwerbende, wie sie auch das Postulat Roduit (mitte, VS; Po. 20.4141)
vorsehe, zumal hier das Missbrauchspotenzial zu gross sei. Mit 25 zu 11 Stimmen lehnte
der Ständerat die Motion ab. 5

MOTION
DATUM: 27.09.2021
ANJA HEIDELBERGER

Unfallversicherung

Mit einem überwiesenen Postulat beantragte Nationalrat Vollmer (sp, BE), das
Bundesgesetz von 1981 über die Unfallversicherung (UVG) sei so zu ändern, dass die
Taggelder der obligatorischen Unfallversicherung ausdrücklich dem massgebenden
Lohn im Sinn des AHV-Gesetzes gleichgestellt werden. Gleichzeitig bat er den
Bundesrat, Vorschläge zu unterbreiten, wie die durch die fehlende Gleichstellung der
UVG-Taggelder entstandenen AHV-Renten-Einbussen nachträglich korrigiert werden
könnten. 6

POSTULAT
DATUM: 07.10.1994
MARIANNE BENTELI

Im Vorjahr hatte der Ständerat gegen den Antrag des Bundesrates knapp eine Motion
Jenny (svp, GL) unterstützt, welche verlangte, dass der bisher lebenslange Anspruch auf
eine UVG-Invalidenrente mit dem Erreichen des AHV-Rentenalters durch eine AHV-
Rente ersetzt wird. Damit sollte sichergestellt werden, dass UVG-Rentner (wegen des im
UVG geltenden automatischen Teuerungsausgleichs) im Alter nicht besser gestellt sind
als nicht verunfallte AHV-Bezüger. Vergebens hatte der Bundesrat geltend gemacht, er
möchte diese Frage in der anstehenden UVG-Revision vertiefter angehen, um nicht

MOTION
DATUM: 03.03.2005
MARIANNE BENTELI
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neue Benachteiligungen zu schaffen oder das geltende Koordinationsrecht in Frage zu
stellen. Der Nationalrat zeigte sich der Argumentation des Bundesrates zugänglicher
und lehnte die Motion, ab, nahm dafür aber eine Motion seiner Kommission an, welche
die Regierung beauftragt, die offenen Fragen abzuklären. Dieser Vorstoss wurde im
Einverständnis mit dem Bundesrat auch vom Ständerat verabschiedet. 7

Im Mai veröffentlichte der Bundesrat seine Botschaft zur Änderung des
Bundesgesetzes über die Unfallversicherung (UVG). Mit dem Inkrafttreten des UVG im
Jahre 1984 wurde für sämtliche Beschäftigte in der Schweiz die obligatorische
Versicherung von Berufsunfällen, Berufskrankheiten sowie Nichtberufsunfällen
eingeführt. Zudem erfolgte neben der SUVA auch eine Zulassung von privaten
Versicherern, Krankenkassen und öffentlichen Unfallkassen zur Durchführung der
Versicherung. Auch wenn sich das UVG grundsätzlich bewährt hatte, drängte sich eine
generelle Diskussion darüber seit langem auf. In neuester Zeit waren einerseits die
unterschiedlichen Betrachtungsweisen und Finanzierungsanforderungen des UVG-
Geschäfts der privaten Versicherungsgesellschaften und der öffentlich-rechtlichen
Anstalt SUVA vermehrt zu Tage getreten. Andererseits zeigte sich, dass infolge der
Verschärfung des Wettbewerbes unter den Versicherern verschiedene Punkte, welche
früher einvernehmlich gelöst worden waren, neu geregelt werden müssen. Weiter
stellte sich heraus, dass im Zuge der Einführung der obligatorischen beruflichen
Vorsorge Überentschädigungen bei den Leistungen entstanden sind. Diese müssen
nach Ansicht des Bundesrates vordringlich eliminiert werden. Inhaltlich befasste sich
die Botschaft mit Änderungen bei den Leistungen, der Finanzierung und Organisation
des UVG-Geschäfts sowie bei den Vorschriften über die Verhütung von Berufsunfällen
und Berufskrankheiten. Ferner werden die bisher vom Gesetzgeber im UVG nicht
explizit vorgenommene Verankerung der Unfallversicherung der arbeitslosen Personen
nachgeholt sowie die Organisation der SUVA erneuert und die ihr gestatteten
Nebentätigkeiten geregelt. Die Revision des UVG wird in zwei Gesetzgebungspaketen
beraten: Ein Teil zur Anpassung des Gesetzes zur Organisation der SUVA und ein
anderer zu Themen, welche die versicherten Personen und alle UVG-Versicherer
betreffen. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.05.2008
LINDA ROHRER

Der Nationalrat behandelte das im Vorjahr vom Bundesrat vorgelegte Bundesgesetz
über die Unfallversicherung. Dieses wurde in zwei Vorlagen beraten: einerseits die
Fragen zur Unfallversicherung und Unfallverhütung (Vorlage 1), andererseits diejenigen
zur Organisation und den Nebentätigkeiten der SUVA (Vorlage 2). Die Kommission des
Nationalrates stellte den Ordnungsantrag, die Vorlage über die SUVA auszusetzen, bis
ein Beschluss über das Eintreten oder Nichteintreten auf die erste Vorlage definitiv
geklärt sei. Diesen Ordnungsantrag nahm der Rat, gegen den Willen der SP und GP, mit
93 zu 56 Stimmen an. Die erste Vorlage war in der Kommission gescheitert.
Hauptkontroversen hatten sich dabei insbesondere um die Senkung des versicherten
Verdienstes und die zukünftige Ausgestaltung des Teilmonopols der SUVA ergeben. Der
Nationalrat folgte jedoch seiner Kommission nicht und beschloss mit 102 zu 80
Stimmen das Eintreten auf die Vorlage. Damit wurde das Geschäft an die Kommission
des Nationalrates zur Detailberatung zurückgegeben. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.06.2009
LINDA ROHRER

Im Vorjahr hatte der Nationalrat eine Revision des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung an seine Kommission zur Detailberatung zurückgewiesen. Nun
behandelte die grosse Kammer das umstrittene Geschäft erneut. Bevor nun aber die
Detailberatung aufgenommen werden konnte, musste der Nationalrat über zwei
Anträge abstimmen, welche das Geschäft, jeweils aus unterschiedlichen Gründen, an
den Bundesrat zurückweisen wollten. Ein Minderheitsantrag Scherer (svp, ZG) erachtete
die Rückweisung als gerechtfertigt, weil mit der Vorlage die Koordinationsprobleme mit
anderen Sozialversicherungsthematiken nicht gelöst seien. Ein Einzelantrag Messmer
(fdp, TG) hingegen verlangte, dass die Regierung eine neue Vorlage ausarbeiten sollte,
mit dem Ziel, sich auf die notwendigsten Änderungen zu beschränken. Die grosse
Kammer zeigte sich in der Frage der Rückweisung geteilt. Während die Grünen, die SP,
die BDP ebenso wie ein Teil der SVP für eine Rückweisung an den Bundesrat plädierten,
sprachen sich die CVP und die FDP-Fraktionen für die Beratung der Vorlage aus.
Schliesslich stimmte der Nationalrat mit 108 zu 63 Stimmen für den Einzelantrag
Messmer und damit für eine Rückweisung an den Bundesrat. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.09.2010
LUZIUS MEYER
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Les CSSSP des deux chambres ont décidé de renvoyer le projet de révision de
l’assurance accident au Conseil fédéral afin qu’il se limite au strict nécessaire. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.03.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER

Im Juni eröffnete der Bundesrat ein einmonatiges Vernehmlassungsverfahren über die
Zusatzbotschaft zur Revision des Unfallversicherungsgesetzes. 2011 hatten die Räte die
Botschaft zur UVG-Revision mit dem Auftrag an die Regierung zurückgewiesen, sich auf
die strikt notwendigen Änderungen zu begrenzen. Diese umfassten im neuen
Vorentwurf, an dessen Ausarbeitung die Sozialpartner beteiligt gewesen waren, nun
technische Änderungen zu den Leistungen, zur Finanzierung und zur Organisation der
Unfallversicherung sowie Neuregelungen betreffend der SUVA. Konkret umfasst der
Entwurf unter anderem Massnahmen gegen eine potentielle Überversicherung nach
Erreichen des gesetzlichen Rentenalters der Versicherten, eine Verschiebung der
Regelung zur Unfallversicherung Arbeitsloser vom AVG ins UVG und die Einrichtung
eines Ausgleichsfonds für Grossereignisse. Da gegenüber dem ursprünglichen Zeitplan
bereits ein Rückstand vorlag, wurde ein konferenzielles Verfahren durchgeführt, um
den überarbeiteten Entwurf noch im Jahr 2014 dem Parlament unterbreiten zu können.
Das Einreichen schriftlicher Stellungnahmen war ebenfalls möglich; beide Varianten
wurden genutzt. Eine Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmer äusserte sich kritisch
zu den gewählten Vernehmlassungsmodalitäten, insbesondere der kurzen Frist. Die
Revisionsvorschläge selbst, getragen von den Sozialpartnern, der Suva und dem
Schweizerischen Versicherungsverband, stiessen dagegen generell auf breite
Zustimmung und es wurde betont, davon solle im Gesetzgebungsprozess möglichst
nicht mehr abgewichen werden. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.06.2014
FLAVIA CARONI

Nachdem das Dossier zuletzt im Jahr 2011 Gegenstand im Ratsplenum gewesen war,
beugte sich der Nationalrat in der Sommersession erneut über die Revision des
Unfallversicherungsgesetzes. Eintreten war unbestritten und wurde ohne Gegenantrag
beschlossen. Die vorberatende SGK-NR empfahl ihrem Rat, dem Entwurf des
Bundesrats in fast allen Punkte zu folgen.
Die Detailberatung begann mit Entwurf 3, welcher die zentralen Bestimmungen zur
Unfallversicherung und Unfallverhütung enthält. Der Bundesrat hatte diesen 2014
beschlossen, um den ursprünglichen Entwurf 1 zu ersetzen, welcher auf grossen
Widerstand gestossen war. Der aktuell vorliegende Entwurf dagegen war in der
Vernehmlassung 2014 sehr gut aufgenommen worden. Entsprechend waren die
Bestimmungen auch im Rat relativ unbestritten, und die grosse Kammer blieb
weitgehend beim Vorschlag des Bundesrates. Sie folgte ihrer Kommission jedoch darin,
eine vertraglich vereinbarte Wartefrist von 30 Tagen zu erlauben, während derer ein
Arbeitgeber selbst für die Taggeldzahlungen an einen verunfallten Mitarbeiter
verantwortlich ist, und nicht die Unfallversicherung. Entsprechend hätten die
Arbeitgeber tiefere Versicherungsprämien zu entrichten – immer unter der
Voraussetzung, dass den Versicherten kein Nachteil entsteht. Die Ratslinke
argumentierte vergeblich, eine solche Regelung gefährde die Sicherheit der
Lohnfortzahlungen für die Arbeitnehmenden. Auch die Warnung, die Regelung schaffe
Uneinheitlichkeit bei den Verträgen und dadurch einen administrativen Mehraufwand
für die Versicherer, vermochte die Befürworter nicht zu überzeugen, welche mit mehr
Flexibilität und Anreizen zur betrieblichen Unfallprävention argumentierten. In der
Gesamtabstimmung wurde der allgemeine Teil des Unfallversicherungsgesetzes
einstimmig und ohne Enthaltungen angenommen.
Keinerlei Abweichungen ergaben sich beim Entwurf 2 des Bundesrates, der die
Regelungen zur Organisation und den Nebentätigkeiten der Suva umfasst. Ein
Minderheitsantrag de Courten (svp, BL), der für die Suva eine schlankere und
modernere Organisationsstruktur gemäss des Prinzips der Corporate Governance
wollte, und damit in einigen Punkten am ursprünglichen, nicht überarbeiteten Entwurf
des Bundesrates festhielt, scheiterte deutlich. Auch weiterhin sollten die Sozialpartner
paritätisch und in grösserer Zahl als die Bundesvertreter in das oberste Organ der Suva,
den Suva-Rat, eingebunden sein, so die Argumentation der Mehrheit. Deshalb sprachen
sich alle Parteien mit Ausnahme der SVP und BDP gegen die von der Minderheit
verlangte Verkleinerung des Suva-Rates aus. In der Gesamtabstimmung passierte
Entwurf 2 mit 131 zu 47 Stimmen bei drei Enthaltungen. Die ablehnenden Stimmen und
Enthaltungen kamen alle aus der gespaltenen SVP-Fraktion, während die anderen
Fraktionen geschlossen für den Entwurf stimmten. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.06.2015
FLAVIA CARONI
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In der Herbstsession 2015 gelangte die Revision des Unfallversicherungsgesetzes in den
Ständerat. Wie bereits zuvor im Nationalrat war auch in der Kantonskammer Eintreten
vollkommen unbestritten.
In der Detailberatung ergaben sich bei den Bestimmungen zur Unfallversicherung und
Unfallverhütung (Entwurf 3) drei Abweichungen zum Beschluss des Erstrates. Dies
betraf einerseits den vom Nationalrat eingefügten Absatz über die Möglichkeit einer 30-
tägigen Karenzfrist bis zur Übernahme der Taggelder durch die Versicherung. Die SGK-
SR beantragte, die Bestimmung wieder zu streichen. Der Kommissionssprecher
argumentierte, das System schaffe neue Unsicherheiten. Zudem würde es die
Bemühungen des Case Managements unterlaufen, mit dem versucht wird, die Zahl der
Invaliditätsfälle nach Unfällen zu vermindern, indem frühzeitig eine Rückkehr an den
Arbeitsplatz angestrebt wird. Erfahre die Versicherung erst nach 30 Tagen von dem
Unfall, sei es für solche Bemühungen oft schon zu spät. Bundesrat Berset ergänzte, die
Forderung sei nicht neu, sondern bereits einmal in der Vernehmlassung auf ein so
gemischtes Echo gestossen, dass der Bundesrat sie fallen gelassen habe. Auch die Suva
lehnte eine Karenzfrist ab. Der Rat folgte dieser Haltung und strich die Bestimmung.
Ebenfalls seiner Kommission folgend fügte der Ständerat dem Gesetz einen neuen
Absatz zur Verwendung freiwerdender Reserven hinzu und schuf damit eine zweite
Differenz zum Nationalrat. Die Bestimmung sollte verhindern, dass freiwerdende
Reserven der Unfallversicherung zweckentfremdet werden können. Als dritte Änderung
gegenüber dem nationalrätlichen Entscheid beantragte die SGK-SR ihrem Rat, einen
vom Bundesrat vorgesehenen neuen Passus aus dem Gesetz zu streichen. Dieser
besagt, dass die Suva in aussergewöhnlichen Situationen überschüssige Reserven
abbauen kann, und dass die Modalitäten zur Reduktion der Genehmigung durch das
BAG bedürfen. Es war eben diese Genehmigungspflicht, die den Unmut der
Kommissionsmitglieder geweckt hatte: Bei der paritätisch verwalteten Suva gebe es
keinen Anlass anzunehmen, dass Reserven auf inkorrekte Weise verwendet würden, so
der Kommissionssprecher. Dieser Ansicht folgte die kleine Kammer gegen das Votum
des Sozialministers, welcher erklärte, die aktuelle Situation, in der die Suva aufgrund
ihrer hohen Reserven eigenmächtig die Prämien gesenkt habe, sei rechtswidrig, was
durch die neue Bestimmung behoben würde.
Bei den Bestimmungen zur Organisation und den Nebentätigkeiten der Suva (Entwurf 2)
nahm die kleine Kammer infolge eines von der Redaktionskommission unterstützen
Einzelantrags Berberat (sp, NE) eine sprachliche Korrektur vor, welche sicherstellen
sollte, dass das neue Gesetz auch in seiner französischen Ausführung für die Suva jene
Bezeichnung bzw. Abkürzung verwendet, welche in der Romandie geläufig ist, nämlich
CNA (Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents). Der Bundesrat hatte im
Gegensatz dazu die Verwendung des Deutschen Begriffes „Suva" (Schweizerische
Unfallversicherungsanstalt) in allen drei sprachlichen Ausführungen vorgesehen.
Mit diesen insgesamt vier Abweichungen ging die Vorlage vom Ständerat zurück an den
Nationalrat zur Differenzbereinigung. 14
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Nachdem der Ständerat in seiner Beratung der Revision des
Unfallversicherungsgesetzes insgesamt vier Differenzen zum Erstrat geschaffen hatte,
ging das Geschäft noch in derselben Woche zur Differenzbereinigung zurück an den
Nationalrat. Beim Entwurf 2 schuf der Nationalrat eine Differenz zum Ständerat, indem
er jene Korrektur, die die kleine Kammer zuvor bei der französischen Ausführung des
Gesetzes vorgenommen hatte, einstimmig auch bei der italienischen Version beschloss.
Anstoss dazu war ein Einzelantrag Cassis (fdp, TI) gewesen, welcher wiederum von der
Redaktionskommission unterstützt worden war. Beim Entwurf 3 hatte der Ständerat
drei substanzielle Differenzen zum Beschluss des Erstrates geschaffen. Der Nationalrat
schloss sich diesen Änderungen ohne weitere Debatte an. 15
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Nachdem der Nationalrat all seinen Änderungen zugestimmt hatte und eine sprachliche
Anpassung als letzte Differenz übrig geblieben war, beendete der Ständerat in der Mitte
der Herbstsession 2015 die Differenzbereinigung zur Revision des
Unfallversicherungsgesetzes, indem er den Entwurf ohne Gegenanträge annahm. Das
Geschäft war somit bereit für die Schlussabstimmung. 16
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In der Schlussabstimmung nahm der Nationalrat das revidierte
Unfallversicherungsgesetz mit 194 zu 2 Stimmen (Entwurf 2) und 196 zu 0 Stimmen
(Entwurf 3) an, es gab keine Enthaltungen. Am selben Tag nahm der Ständerat beide
Entwürfe mit 43 Stimmen einstimmig und ohne Enthaltungen an. Die Referendumsfrist
lief bis zum 14. Januar 2016 und verstrich ungenutzt. 17
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